
Mitbürger!

/

^e . Exeellenz - er Herr Gouverneur haben mittelst Kundmachung vom sr . Februar l . Z.
die Proelamationen in Erinnerung gebracht , welche die Uevertretnngen bezeichnen, bei welchen
das standrechtliche oder das kriegsrechtliche Verfahren eintritt.

Mitbürger ! Der tiefe Schmerz , welchen wir bei dem Unglücke , das jeden Einzelnen
«nferer Mitbürger trifft , empfinden , drängt uns , Euch aufmerkfam zu machen , den Schluß¬
satz der Kundmachung vom sr . Februar d. Z . ja nicht z« übersehen ; derfelbe lautet wörtlich:

„Nachdem übrigens bei vielen Personen noch immmer die irrige Meinung vor-
znwalten scheint , daß - er von mir in der Proelamation vom 3i . v . M . zur Ablie¬
ferung der Waffen und Munition anberanmte und später vis zum 15 . Februar
l . Z . verlängerte Termin ein peremtorischer fei , so sehe ich mich mit Hinweisung
ans meine Proelamation vom 8 Deeemberv . Z . veranlaßt , wiederholt zn erklären,

daß diejenigen , welche ungeachtet des verflossenen Termines die
in ihrem Besitze noch befindlichen Waffen oder Munition an ihre
Gemeinde oder an das kaiferl . Zeughaus freiwillig Mietern , ganz
straffrei ausgchen sollen ."

Mitbürger ! Wir beschwöre « Euch bei Euerer Bürger - « «» Mcnscheupflicht , nicht länger
mehr mit »er Ablieferung der Waffen , « zögern . Hört »ke Stimme , die Bitte Euerer
Mitbürger, „ und vergrößert nicht durch längeres Widerstreben das Unglück , welches »nrch
Sinzelne »st die Gefammtheit trifft.

Wie « am i . März isir ».

Aus der k. k. Hof. und StaatSdruckerei. Die Vertrauensmänner des Dürgerveremes.
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